
Kreis-Blatt
für den Kreis Gr. Werder

Bezugspreis monatlich 2 Danziger Gulden.

Nr. 52 Neuteich, den 27. Dezember 1923
Bekanntmachungen des Landratsamtes 

und des Kreisausschusses.
Nr. 1. ------------------

Hengstkörung
Für die Deckpertode hab« ich «inen Hengst- 

kSrtermln auf

Donnerstag, den 3 Januar 
mittags I2 /2 Ubr 

in Neuteich anberaumt.
Soweit im hiesigen Areise Hengste vorhanden find, 

die zum Decken fremder Stuten in der Deckperiode 
verwandt werden sollen und die nickt bereits von der 
Aörkommisfion einer Stutbuchgesellschaft angetört worden 
find, können dieselben zu dem angegebenen Aörtermin vor
geführt werden

Etwaige Anmeldungen von Hengsten werden hierselbst 
noch ausnahmsweise bis zum 3j d. NttS. entgegenge
nommen. Die Anmeldung muß enthalten. Name, Geburts
datum, Geburtsort, Farbe, Abzeichen, Größe, Abstam
mung und die Höhe des Deckgeldes. Die Deck- und Füllen
scheine find, soweit vorhanden, der Anmeldung beizufügen.

Zur Vermeidung zeitraubender und kostspieliger Ein
ziehung der Assten auf dem bisherigen schriftlichen lvege 
find die Gebühren für die angekörten Hengste bereits am 
Termtustage von den Hengstbesitzern zu entrichten. 
Diese Gebühren entsprechen gemäß 8 s2 der Aörordnung 
vom 27. 9. l922 dem einmaligen Betrage, welcher, 
während der Deckperiode als Deckgeld für den angekörten 
Hengst erhoben wird.

Tiegenhof, den 2 s. Dezember s923
Der Landrat

Nr. 2. -----------------
Reinertrag aus Domänen und Forstgrundstücken.

Gemäß der Vorschrift im tz des Aommunalabgabenqesetzes 
vom 7. isys — G. S. S. 152 — wird das Verhältnis des nach 
den Haushalten für 1922 erzielten Überschusses der Einnahmen 
über die Ausgaben zum Grundsteuerreinertrage aus den innerhalb 
des Gebiets der Freien Stadt Danzig liegenden Domänen und Forst- 
grundstücken unter Berücksichtigung der auf diesen Grundstücken 
ruhenden Verbindlichkeiten und verwaltungskosten für das Rech
nungsjahr 1922 auf 0/0 wörtlich: „Achthunderteinundfiebzig vom 
Hundert" festgestellt.

Danzig, den 22. Oktober 1923.
Der Senat der Freien Stadt Danzig.

Sahm. Zieh».
veeSsfentlichtl Tiegenhof, den ro. Dezember

Der Vorsitzende des Areisausschusse»
Nr 3. ------------------

Tarif
zur Erhebung des Fährgeldes für die Prahm- und Bootsfähre über 
die Skomweichsel

bei Schiewenhorst und 
„ Schönbaum.

Es werden entrichtet für das jedesmalige Uebersetzen:
1. Für eine Person einschl. dessen, was sie trägt 15 p
2. Für eine Person mit Schiebkarren 50
3. von Tieren, welche frei geführt oder getrieben werden

«) für jed. Pferd, Rind, jed. Esel od. and. Stck. Großvieh3o
d) f. 1 Fohl., Kalb, Schwein, Schaf, Iieqeod. a. Stck.Alo.is

4' Für 1 Pferd mit Reiter ' so
s. Von Fuhrwerken einschl. der Abgabe für das Gespann:

») mit 1 Zugtier " 73

b) mit mehr als einem Zugtier 100 p.
L. Für einen Personenkraftwagen 150
7. Für einen tasckrastwagen 2 so
s. Für 1 Fahrrad mit Fahrer 20
9. Für 1 Motorrad ausschl. der Person 50

a) wenn der Strom mit Eis bekleidet ist, wird Fährgeld nicht 
erhoben, sofern das Uebersetzen ohne Mitwirkung des Fährpersonals 
geschieht, wird in solchen Fällen die Benutzung der etwa erforder
lichen Schwimmbrücke oder sonstige Beihilfe durch das Fährpersonal 
gewährt, so wird die Hälfte des bei gewöhnlichem Wasserstande zu 
entrichtenden Fährgeldes erhoben.

b) Für das Uebersetzen zur Nachtzeit, und zwar in der Zeit 
vom 1. April bis so. September von 9 Uhr abends und vom 1. Mkt. 
bis 31- März von 7 Uhr abends bis 6 Uhr morgens, werden die 
vorstehend aufgeführten Sätze doppelt erhoben.

Vefveirrn-eir
Frei überzusetzen sindr
1. Geffentliche Beamte, wem: sie sich als solche gehörig aus

weisen, bei Dienstreisen nebst ihren Fuhrwerken und Tieren.
2. Ordentliche Posten nebst deren Beiwagen. Die von Post

beförderungen leer zurückkommenden Postfuhrwerke und Postpferde. 
Briefträger eingericht. u. Postboten, personenfuhrwerke, d. durch Privat
unternehmer und als Ersatz für ordentliche Posten ausschl. zur Be
förderung von Reisenden und deren Gepäck und von Postsendungen 
benutzt werden.

3. Hilfsmannschaften bei Feuers- und waffergefahr oder ähn
lichen Notständen.

Danzig, den 18. Dezember 1923.
Der Senat.

gez. Sahm. gez. Runge.
veröffentlicht! Tiegenhof, den 20. Dezember 1923.

Der Landrat
Nr. q. ------------------

Tarif
für die Treidelfähre über die Lina« an der 
Ab^weigungsstelle -es Weichselhasstanals 

bei Reimerswalde.

Es werden entrichtet für das 

jedesmalige Uebersetzen

Für die Zeit

vom 5 vom ^o.
bis 30. 9. bis 30.

H Van Personen einschl. ihrer 
Traglast

2.

3.

4-

Für Tiere einschl. der Ver
gütung für die Begleitperson: 
Für s Füllen, s Aalb, s 
Schaf, t Schwein, s Ziege 
oder ein anderes Stück 
Aleinvieh
Für s Handwagen, Hand
karren oder Handschlitlen 
einschließlich der Person
Für ein Fahrrad einschl. der 
Person

2 ? 2 ?

6 7

6

6
Allgemeine Bestimmungen.

In der Zeit von sO Uhr abends bis 
gens werden die doppelten der vorstehend 
Tarife erhoben.

7

H Uhr mor- 
aufgeführten

Ermässigungen.
Aleinrentner, Sozialrentner, Grtsarme und Ainder 

unter Jahren entrichten aufgrund einer Bescheinigung 
ihrer Gemeindebehördnur die Hälfte des jeweiligen 
Tarifes.
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Befreiungen
Frei von Fährgeld sind:
(. Ocffentlicbe Beamte, wenn die sich als solche 

gehörig ausweisen
2 Ordentliche Posten nebst deren Beiwagen. Die 

von Postbeförderung leer zurückkommenden Postfuhrwerke 
und Postpferde, Briefträger und Ponboten, Personen- 
fvbrwerke, d r1' Privatunternehmer eingerichtet und 
als Ersatz für ordentliche Posten ausschl zur Beförderung 
von Reisenden und deren Gepäck und von Postsendungen 
benutzt werden.

3 hilfsmannschasten bei Feuers
oder ähnlichen Notständen

Danzig, den ^8. Dezember '^925.
Der Senat.

gez. Sahn-.. gez.
Veröffentlicht! tiegenhof, n 20

Der Lano.at

und Wassergefahr

Runge.
Dezember ^9^5.

Nr. 5
Tarif 

für die Prahm- und Bootsfähre über den lveichselhaffkanal 
bei Rothebude

Neuteicherwalde 
Reimerswalde und 

„ Tiegenhagen und 
für die Prahm- und Bootssähre über den Müllerlandkanal an seiner 

Anzweigungsstelle von der Tiege.

Es werden entrichtet für das 
jedesmalige Uebersetzen:

Für die Zeit 
vom 1. 5. ! vom 1. ;o. 
— 50. 9- . — 50. q.

1. von Personen einschl. ihrer Traglast 
2 Für Tiere einschl. der Vergütung

für die Begleitperson: .
ssfür 1 Pferd, 1 Esel, oder 4 Stck. 

Rindvieh
b-für t Füllen, 4 Kalb, 1 Schaf, 

1 Schwein, 1 Ziege oder ein 
anderes Stück Kleinvieh

I'2 2

6

») für Z 
b) für

3. Für t Fuhrwerk einschl. des Führers: 
einspänniges Fuhrwerk 
zweispänniges Fuhrwerk 
unbeladenes Lastfuhrwerk

6 7

cl für 1
beladenes Lastfuhrwerk 
mit mehr als 2 Zugtieren

ch für 1
e) für l ...

bespanntes Lastfuhrwerk einschl.
des Führers

k) für 4 Handwagen, Handschlitten 
oder Handkarren einschl.^d. pers. 

q.. Für leichte landwirtschaftliche Ma
schinen u. Petroleumwagen einschl. 
Zugtiere und Person

5. Für schwere Möbelwagen, landw. 
Maschinen und Dampfkessel einschl. 
der Zugtiere u. Personen (in der 
Nachtzeit findet ein Uebersetzen 
nicht statt)

s. Für einen Kraftwagen, leer oder 
beladen einschl. des Führers (schw.

6

Lastautos werden nicht übergesetzt) 
7.«) Für 1 Fahrrad einschl. d. pers.

bl Für 1 Motorrad einschl. d. pers.

20

30

50

75

200

50
6

12

15
25
50
55

55

85

220

70
7

15

In der Zeit von 10 Uhr abends bis q, Uhr morgens 
die doppelten der vorstehend angeführten Tarife erhoben.

werden

Kleinrentner, Sozialrentner, Vrtsarme und Rinder unter 
Jahren entrichten auf Grund einer Bescheinigung ihrer Gemeinde
behörde nur die Hälfte des jeweiligen Tarifes.

VefoeittiiKeit,
Frei von Fährgeld sind:
1. Veffentliche Beamte, wenn üe sich als solche gehörig aus- 

weisen, bei Dienstreisen nebst ihren Fuhrwerken und Tieren.
2. Ordentliche Posten nebst deren Beiwagen. Die von post- 

befüröerungen leer zurückkommenden Postfuhrwerke und Postpferde, 
Briefträger und Postboten, personenfuhrwerke, die durH Privat
unternehmer eingerichtet und als Ersatz für ordentliche Posten ausschl. 
zur Beförderung von Reisenden und deren Gepäck und von Post
sendungen benutzt werden.

z/Hilfsmannschaften bei Feuers- und Wassergefahr oder ähn
lichen Notständen.

Danzig, den 48. Dezember 1925.
Der Senat

gez. Sahm, gez. Runge.
Druck und Verlag N Pech L W Nichert, Neuteich (Freie Stadt Danzig).

veröffentlicht! Tiegenhof, den 20. Dezember 192z.
Der Lateral

Nr. 6.
vf-rbstahl eines Dienstsiegels.

Am 17. d. Mts. ist das Gemeindesiegel von Brodsack durch
Diebstahl entwendet worden. Das Siegel trägt die Inschrift „Ge-
Meindeamt Brodsack Kr. Großer Werder" und wird hiermit für un
gültig erklärt. Das neu in stellte Ziegel wird die JnschkifU ,,Ge
meindevorstand Brodsack Kreis Gr. Werder" führen.

Die Vrtspolizeibehörden sowie die Herren Landjäger werden 
ersucht, nach dem Täter zi fahnden und im Ermittelungsfalle hier
her sofort Nachricht zu geben.

Tiegenhof, den 20. Dezember 1923.
Der LaMrat als Vorsitzender des ArpisansschMer

KusenthattsermittelungNr. 7.
Die Ortsbehörden, Ortspolizeibehörden und die Herren Land

jäger des Kreises ersuche ich, Ermittelungen nach dem polnischen 
Staatsangehörigen Wojtak, Rudolf anzustellen, der sich im Gebiet der 
Freien Stadt Danzig aufhalten soll. Im Lrmittelungstalle ersuche 
ich mir sofort Bericht zu erstatten.

Tiegenhof, den 18. Dezent 923.
Der . drat.

Nr. 8. -----------------
Schonzeit für virkhennen ufw.

Durch Anordnung des Bezirksausschusses in Danzig vom s 42. 
d. Is. ist der Beginn der Schonzeit für Blrk-, Hasel- und 'Fafanen- 
hennen auf den 1. Februar 4924 festgesetzt.

Tiegenhof, den 20. Dezember 1923.
Der Landrat

Nr. 8a
Die Lehrerbesoldung.

Die Schulvorstände mache ich darauf aufmerksam, daß 
durch das Lehrerbesoldungsgesetz vom 26. Mai 1909 den 
Gemeinden auferlegten Leistungen (Grundgehalt und Amts
zulage) mit Wirkung vom (. Oktober (923 fortgefallen 
find. Die vollen Lehrergehälter werden nunmehr aus der 
Staatskasse gezahlt.

Tiegenhof, den 20. Dezember (923.
Der Landrat

Nr. Y.
Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestande des Gutsbesitzers 
Albrecht in Kl. Mausdorf ist erloschen. Die angeordktetÄl Schutz
maßnahmen werden mit sofortiger Wirkung aufgehoben.

Tiegenhof, den 19, Dezember 1925.
Der Landrat

Nr. ^0.
Schweinepest.

Die Schweinepest unter dem Schweinebestayde des 
Hofbesitzer; penner in Brüske ist erloschen Die ange- 
ordneten Schutzmaßnahmen werden hiermit aüfgehobm.'

Tiegenhof den (8 Dezember (923.
Der Landrat.

Bekanntmachungen anderer BMMn.
Bekanntmachung.

wegen Umzuges bleiben die Steuerämter l—III vom 
27. bis 29. d. Nlts. für den publlkumoerkehr geschloffen.

Danzig, den 2(. Dezember (923. Landesstenetiamt.
Betrifft Steuerbücher

Die neuen Steuerbücher für das Jahr (92^ find den 
Gemeinden- bezw. Guts-VorstHnden übersandt.

Sämtliche Arbeitnehmer, die dem Lohnabzug unter
liegen, sind verpflichtet, die Steuerbücher in der Zeit vom 
28 (2. 25 bis einschl. 3. (. 2H dort in Empfang zu
nehmen. Falls dieser Termin nicht innegehälten wird, 
müssen die Steuerbücher vom Steueramt II mDanzig äb- 
geholt werden.

Die alten Steuerbücher sind bis zum 3(. (. 2H ent- 
wed:r bei dem zuständigen Steueramt oder bei der Steuer
hilfsstelle Tiegenhof, in Zoppot und Neuteich beim 
Magistrat, in den anderen Gemeinden bei den Herren Ge
meindevorstehern persönlich abzuliefern oder durch die Post
ZU übersenden.

Danzig, den ^9 Dezember ^23. Steyeramt II.


